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zutreten und sich bis zur Errichtung der Zone damit einverstanden zu erklären, ihre gesamten nuklearen Ak-
tivitäten den Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation zu unterstellen,

feststellend, dass 183 Staaten, einschließlich einer Reihe von Staaten in der Region, den Vertrag über
das umfassende Verbot von Nuklearversuchen264 unterzeichnet haben,

1. begrüßt die Schlussfolgerungen in Bezug auf den Nahen Osten, die die Konferenz der Vertrags-
parteien im Jahr 2010 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen angenom-
men hat265;

2. bekräftigt, wie wichtig der Beitritt Israels zu dem Vertrag über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen261 und die Unterstellung aller seiner kerntechnischen Anlagen unter die umfassenden Siche-
rungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation für die Verwirklichung des Ziels des Bei-
tritts aller Staaten im Nahen Osten zu dem Vertrag ist;

3. fordert diesen Staat auf, dem Vertrag ohne weitere Verzögerungen beizutreten, Kernwaffen weder
zu entwickeln, zu erzeugen oder zu erproben noch auf andere Weise zu erwerben, auf den Besitz von Kern-
waffen zu verzichten und als eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme zwischen allen Staaten der Region
und als einen Schritt auf dem Weg zur Festigung des Friedens und der Sicherheit seine gesamten nicht den
Sicherungsmaßnahmen unterstellten kerntechnischen Anlagen den umfassenden Sicherungsmaßnahmen der
Internationalen Atomenergie-Organisation zu unterstellen;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung über
die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

5. beschließt, den Punkt „Die Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen im Nahen Osten“ in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer achtundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 67/74

Verabschiedet auf der 48. Plenarsitzung am 3. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/413, Ziff. 8)266.

67/74. Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter 
konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos 
wirken können

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 66/62 vom 2. Dezember 2011,

mit Befriedigung verweisend auf die Verabschiedung und das Inkrafttreten des Übereinkommens über
das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden
verursachen oder unterschiedslos wirken können267, und seines geänderten Artikels 1268 sowie des Protokolls
über nicht entdeckbare Splitter (Protokoll I)267, des Protokolls über das Verbot oder die Beschränkung des
Einsatzes von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen (Protokoll II)267 und seiner geänderten Fas-
sung269, des Protokolls über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes von Brandwaffen (Proto-

264 Siehe Resolution 50/245 und A/50/1027.
265 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document,
Vol. I (NPT/CONF.2010/50 (Vol. I)), Teil I, Conclusions and recommendations for follow-on actions, Abschn. IV.
266 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von Schweden.
267 United Nations, Treaty Series, Vol. 1342, Nr. 22495. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 958; LGBl.
1989 Nr. 50; öBGBl. Nr. 464/1983; AS 1983 1499.
268 Ebd., Vol. 2260, Nr. 22495. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2004 II S. 1507; LGBl. 2004 Nr. 212; öBGBl. III
Nr. 37/2005; AS 2004 3953.
269 Ebd., Vol. 2048, Nr. 22495. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1997 II S. 806; LGBl. 1998 Nr. 155; öBGBl. III
Nr. 17/1999; AS 2003 4085.
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koll III)267, des Protokolls über blindmachende Laserwaffen (Protokoll IV)270 und des Protokolls über explo-
sive Kampfmittelrückstände (Protokoll V)271,

in Anbetracht der Ergebnisse der vom 14. bis 25. November 2011 in Genf abgehaltenen Vierten Kon-
ferenz der Hohen Vertragsparteien zur Überprüfung des Übereinkommens über das Verbot oder die Be-
schränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder un-
terschiedslos wirken können,

unter Begrüßung der Ergebnisse der am 11. November 2011 in Genf abgehaltenen Dreizehnten Jahres-
konferenz der Hohen Vertragsparteien des Geänderten Protokolls II,

sowie unter Begrüßung der Ergebnisse der am 9. und 10. November 2011 in Genf abgehaltenen Fünften
Konferenz der Hohen Vertragsparteien des Protokolls V,

unter Hinweis auf die Rolle, die das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bei der Ausarbeitung des
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle gespielt hat, und die besonderen Anstrengungen begrü-
ßend, die verschiedene internationale, nichtstaatliche und andere Organisationen unternehmen, um das Be-
wusstsein für die humanitären Folgen explosiver Kampfmittelrückstände zu schärfen,

1. fordert alle Staaten auf, sofern sie es nicht bereits getan haben, alles zu tun, um möglichst bald
Vertragsparteien des Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter
konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können267, und der
dazugehörigen Protokolle in ihren geänderten Fassungen zu werden, damit diesen Übereinkünften bald mög-
lichst viele Staaten beitreten und schließlich alle Staaten Vertragsparteien dieser Übereinkünfte werden;

2. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens auf, sofern sie es nicht bereits getan haben, ihre
Zustimmung zum Ausdruck zu bringen, durch die Protokolle zu dem Übereinkommen und die Änderung ge-
bunden zu sein, die den Geltungsbereich des Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle auf be-
waffnete Konflikte ausdehnt, die keinen internationalen Charakter haben;

3. betont, wie wichtig es ist, dem Protokoll über explosive Kampfmittelrückstände (Protokoll V)271

weltweite Geltung zu verschaffen;

4. begrüßt die zusätzlichen Ratifikationen und Annahmen des Übereinkommens beziehungsweise
die Beitritte zu diesem sowie die Zustimmungen, durch die dazugehörigen Protokolle gebunden zu sein;

5. erkennt die Anstrengungen an, die der Generalsekretär als Verwahrer des Übereinkommens und
der dazugehörigen Protokolle, der Vorsitzende der Tagung der Hohen Vertragsparteien des Übereinkom-
mens, der Präsident der Fünften Konferenz der Hohen Vertragsparteien des Protokolls V und der Präsident
der Dreizehnten Jahreskonferenz der Hohen Vertragsparteien des Geänderten Protokolls II im Namen der
Hohen Vertragsparteien fortlaufend unternehmen, um das Ziel der Universalität zu erreichen;

6. begrüßt, dass auf der Vierten Konferenz der Hohen Vertragsparteien zur Überprüfung des Über-
einkommens beschlossen wurde,

a) einen beschleunigten Aktionsplan zur Förderung der Universalität des Übereinkommens und der
dazugehörigen Protokolle anzunehmen;

b) Maßnahmen zur verbesserten Umsetzung des Mechanismus zur Einhaltung für das Übereinkom-
men und die dazugehörigen Protokolle zu treffen;

c) das Förderprogramm im Rahmen des Übereinkommens fortzusetzen und den Staaten nahezule-
gen, zu dem Förderprogramm beizutragen;

270 Ebd., Vol. 2024, Nr. 22495. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1997 II S. 827; LGBl. 1998 Nr. 98; öBGBl. III
Nr. 17/1999; AS 2003 4087.
271 Ebd., Vol. 2399, Nr. 22495. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 122; LGBl. 2006 Nr. 193; öBGBl. III
Nr. 40/2008; AS 2006 3871.
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7. erinnert an den Beschluss der Vierten Überprüfungskonferenz der Hohen Vertragsparteien des
Übereinkommens, das Förderprogramm im Rahmen des Übereinkommens fortzusetzen, und legt den Staaten
in Anerkennung des Nutzens und der Wichtigkeit des Programms nahe, dazu beizutragen;

8. stellt fest, dass die Frage der humanitären Auswirkungen von Streumunition auf der Vierten Über-
prüfungskonferenz im November 2011 auf der Grundlage des auf der Tagung der Hohen Vertragsparteien
des Übereinkommens im November 2010 vereinbarten Mandats eingehend untersucht wurde;

9. stellt außerdem fest, dass die Anwendung des humanitären Völkerrechts im Hinblick auf Minen,
die keine Antipersonenminen sind, im April 2012 auf einer offenen Sachverständigentagung auf der Grund-
lage eines Beschlusses der Vierten Konferenz der Hohen Vertragsparteien zur Überprüfung des Übereinkom-
mens weiter erörtert wurde;

10. begrüßt die von den Vertragsstaaten eingegangene Verpflichtung, auch künftig zur Weiterent-
wicklung des humanitären Völkerrechts beizutragen und in diesem Zusammenhang die Entwicklung neuer
Waffen wie auch Waffenanwendungen, die unterschiedslos wirken oder unnötige Leiden verursachen kön-
nen, ständig zu überwachen;

11. begrüßt außerdem die von den Vertragsstaaten des Protokolls über explosive Kampfmittelrück-
stände (Protokoll V) eingegangene Verpflichtung, das Protokoll wirksam und effizient durchzuführen und
die von der Ersten und Zweiten Konferenz der Hohen Vertragsparteien des Protokolls gefassten Beschlüsse
zur Schaffung eines umfassenden Rahmens für Informationsaustausch und Zusammenarbeit umzusetzen;

12. stellt fest, dass nach Artikel 8 des Übereinkommens Konferenzen einberufen werden können, um
Änderungen des Übereinkommens oder eines dazugehörigen Protokolls zu prüfen, zusätzliche Protokolle
über andere Kategorien konventioneller Waffen, die durch die bestehenden Protokolle nicht erfasst sind, zu
prüfen oder die Tragweite und die Anwendung des Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle zu
überprüfen und etwaige Änderungsvorschläge oder Vorschläge für zusätzliche Protokolle zu prüfen;

13. nimmt Kenntnis von der Arbeit der Gruppe für die Unterstützung der Durchführung innerhalb der
Genfer Unterabteilung des Sekretariats-Büros für Abrüstungsfragen, die im Anschluss an einen auf der Tagung
der Hohen Vertragsparteien des Übereinkommens im Jahr 2009 gefassten Beschluss eingerichtet wurde;

14. ersucht den Generalsekretär, die notwendige Unterstützung und die erforderlichen Dienste, ein-
schließlich Kurzprotokollen, für die Jahreskonferenzen und Sachverständigentagungen der Hohen Vertrags-
parteien des Übereinkommens und der Hohen Vertragsparteien des Geänderten Protokolls II und des Proto-
kolls V sowie für eine Weiterführung der Arbeit nach den Tagungen zur Verfügung zu stellen;

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seiner Eigenschaft als Verwahrer des Übereinkommens
und der dazugehörigen Protokolle die Generalversammlung auch weiterhin regelmäßig auf elektronischem
Wege über Ratifikationen und Annahmen des Übereinkommens, seines geänderten Artikels 1 und der Proto-
kolle beziehungsweise Beitritte zu denselben zu unterrichten;

16. beschließt, den Punkt „Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes be-
stimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können“
in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 67/75

Verabschiedet auf der 48. Plenarsitzung am 3. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/414, Ziff. 7)272.

272 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, An-
dorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Jordanien, Kroatien, Lettland, Litauen, Lu-
xemburg, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Monaco, Montenegro, Myanmar, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich,
Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sudan, Tsche-
chische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zy-
pern.




